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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für behinderte Menschen und für 

Personen mit eingeschränkter Mobilität 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juni 2008 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft1, 
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates2 gewährleistet die Europäische Eisenbahnagentur („die Agentur“), dass die 
technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) an den technischen 
Fortschritt, die Marktentwicklungen und die gesellschaftlichen Anforderungen 
angepasst werden, und schlägt der Kommission Änderungen an den TSI vor, die sie 
für notwendig hält. 

(2) Mit dem Beschluss K(2010) 25763 erteilte die Kommission der Agentur ein Mandat 
zur Ausarbeitung und Überprüfung der technischen Spezifikationen für die 
Interoperabilität im Hinblick auf die Ausweitung ihres Anwendungsbereichs auf das 
gesamte Eisenbahnsystem in der Union. Im Rahmen dieses Mandats wurde die 
Agentur beauftragt, den Anwendungsbereich der durch die Entscheidung 
2008/164/EG4 festgelegten TSI bezüglich der Zugänglichkeit des konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystems und des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems für behinderte Menschen und für Personen mit 

1 ABl. L 191 vom 18.7.2008, S. 1. 
2 Verordnung (EG) Nr. 881/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 

Errichtung einer Europäischen Eisenbahnagentur (ABl. L 164 vom 30.4.2004, S. 1). 
3 Beschluss K(2010) 2576 endg. der Kommission vom 29. April 2010 über ein Mandat an die 

Europäische Eisenbahnagentur zur Ausarbeitung und Überprüfung technischer Spezifikationen für die 
Interoperabilität im Hinblick auf die Ausweitung ihres Geltungsbereichs auf das gesamte 
Eisenbahnsystem in der Europäischen Union. 

4 Entscheidung 2008/164/EG der Kommission vom 21. Dezember 2007 über die technische Spezifikation 
für die Interoperabilität bezüglich eingeschränkt mobiler Personen im konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem (ABl. 
L 64 vom 7.3.2008, S. 72). 
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eingeschränkter Mobilität auf das gesamte Eisenbahnsystem in der Union 
auszuweiten. 

(3) Am 6. Mai 2013 gab die Agentur eine Empfehlung für die Annahme der TSI in Bezug 
auf Personen mit eingeschränkter Mobilität ab. 

(4) Im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, dessen Vertragsparteien die meisten Mitgliedstaaten sind, wird 
Zugänglichkeit als ein allgemeiner Grundsatz anerkannt. Laut Artikel 9 des 
Übereinkommens müssen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, um für 
Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu gewährleisten. 
Diese Maßnahmen schließen die Feststellung und Beseitigung von 
Zugangshindernissen und -barrieren ein und gelten unter anderem auch für 
Verkehrsmittel. 

(5) Die Richtlinie 2008/57/EG legt die „Zugänglichkeit“ als eine grundlegende 
Anforderung an das Eisenbahnsystem in der Union fest. 

(6) Die Richtlinie 2008/57/EG sieht ein Infrastrukturregister und ein Fahrzeugregister mit 
deren Hauptparametern vor, die veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert werden 
müssen. In der Entscheidung 2008/164/EG werden ferner die in diese Register 
aufzunehmenden Parameter für die TSI bezüglich „eingeschränkt mobiler Personen“ 
festgelegt. Da sich die Ziele dieser Register auf das Genehmigungsverfahren und die 
technische Kompatibilität beziehen, wird es für notwendig erachtet, für diese 
Parameter ein eigenes Instrument zu schaffen. Dieses Anlagenverzeichnis soll es 
ermöglichen, Zugangshindernisse und -barrieren festzustellen und ihre schrittweise 
Beseitigung zu überwachen. 

(7) Die Richtlinie 2008/57/EG legt den Grundsatz der schrittweisen Umsetzung fest, 
wonach insbesondere die in den TSI angegebenen Ziel-Teilsysteme schrittweise und 
innerhalb einer angemessenen Frist geschaffen werden können und jede TSI eine 
Umsetzungsstrategie enthalten soll, damit sich schrittweise ein Übergang vom 
gegebenen Zustand zum TSI-konformen Endzustand ergibt. 

(8) Im Hinblick auf eine schrittweise Beseitigung aller festgestellten 
Zugänglichkeitsbarrieren innerhalb einer angemessenen Frist durch koordinierte 
Bemühungen zur Erneuerung und Umrüstung der Teilsysteme und durch Ergreifung 
betrieblicher Maßnahmen sollten die Mitgliedstaaten nationale Umsetzungspläne 
aufstellen. Da diese nationalen Umsetzungspläne nicht hinreichend detailliert sein 
können und unvorhersehbaren Änderungen unterliegen, sollten die Mitgliedstaaten 
weiterhin Informationen übermitteln, wenn zur Inbetriebnahme bestehender 
Teilsysteme nach einer Erneuerung oder Umrüstung eine neue 
Inbetriebnahmegenehmigung erforderlich ist und wenn die TSI nicht in voller 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 2008/57/EG angewandt werden. 

(9) Die Union sollte gemeinsame Prioritäten und Kriterien annehmen, die sodann von den 
Mitgliedstaaten in ihre nationalen Umsetzungspläne aufgenommen werden sollten. 
Dies wird dazu beitragen, eine schrittweise Umsetzung der TSI innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erreichen. 

(10) Um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und Modernisierungsanreize zu 
geben, sollten innovative Lösungen gefördert und deren Umsetzung unter bestimmten 
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Bedingungen erlaubt werden. Wird eine innovative Lösung vorgeschlagen, so sollte 
der Hersteller oder sein befugter Vertreter erläutern, inwiefern sie von den jeweiligen 
Vorgaben der TSI abweichen, und die Kommission sollte die innovative Lösung 
prüfen. Fällt diese Prüfung positiv aus, sollte die Agentur die geeigneten funktionalen 
Spezifikationen und Schnittstellenspezifikationen der innovativen Lösung festlegen 
und die geeigneten Bewertungsmethoden erarbeiten. 

(11) Um unnötige zusätzliche Kosten und Verwaltungslasten zu vermeiden und nicht in 
bestehende Verträge einzugreifen, sollte die Entscheidung 2008/164/EG auch nach 
ihrer Aufhebung weiterhin für die Teilsysteme und Projekte gelten, die in Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2008/57/EG genannt sind. 

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des nach Artikel 29 Absatz 1 der Richtlinie 2008/57/EG eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Gegenstand 

Diese Verordnung legt die im Anhang enthaltenen technischen Spezifikationen für die 
Interoperabilität (TSI) bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für 
behinderte Menschen und für Personen mit eingeschränkter Mobilität fest. 

Artikel 2 
Anwendungsbereich 

(1) Die TSI gelten für die Teilsysteme „Infrastruktur“, „Verkehrsbetrieb und 
Verkehrssteuerung“, „Telematikanwendungen“ und „Fahrzeuge“ entsprechend 
Nummer 2 des Anhangs II der Richtlinie 2008/57/EG und Nummer 2.1 des Anhangs 
dieser Verordnung. Sie betreffen alle Aspekte dieser Teilsysteme, die für die 
Zugänglichkeit für behinderte Menschen und für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität von Bedeutung sind. 

(2) Die TSI gelten für folgende Netze: 

a) das konventionelle transeuropäische Eisenbahnnetz gemäß Anhang I 
Nummer 1.1 der Richtlinie 2008/57/EG; 

b) das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnnetz gemäß Anhang I 
Nummer 2.1 der Richtlinie 2008/57/EG; 

c) alle anderen Teile des Netzes. 

Die TSI gelten nicht für die in Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG 
genannten Fälle. 

(3) Die TSI gelten unter Berücksichtigung der Nummern 7.1.1 und 7.1.2 des Anhangs 
für alle in Absatz 1 genannten neuen Teilsysteme „Infrastruktur“ oder „Fahrzeuge“ 
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des Eisenbahnsystems in der Union, deren Inbetriebnahme nach dem in Artikel 12 
genannten Tag des Inkrafttretens erfolgt. 

(4) Die TSI gelten nicht für bestehende Infrastrukturen oder Fahrzeuge des 
Eisenbahnsystems in der Union gemäß Absatz 1, die zu dem in Artikel 12 
festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens im Netz (oder Teilnetz) eines Mitgliedstaats 
bereits in Betrieb genommen wurden. 

(5) Die TSI gelten jedoch für in Absatz 1 genannte bestehende Infrastrukturen und 
Fahrzeuge des Eisenbahnsystems in der Union, wenn diese gemäß Artikel 20 der 
Richtlinie 2008/57/EG erneuert oder umgerüstet werden, unter Beachtung von 
Artikel 8 dieser Verordnung und Nummer 7.2 des Anhangs dieser Verordnung. 

Artikel 3 
Konformitätsbewertung 

(1) Die Verfahren für die Konformitätsbewertung der in Nummer 6 des Anhangs 
genannten Interoperabilitätskomponenten und Teilsysteme beruhen auf den im 
Beschluss 2010/713/EU der Kommission festgelegten Modulen. 

(2) Die Baumuster- oder Entwurfsprüfbescheinigung für Interoperabilitätskomponenten 
hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Während dieses Zeitraums können neue 
Komponenten des gleichen Baumusters ohne neue Konformitätsbewertung in Betrieb 
genommen werden. 

(3) Bescheinigungen gemäß Absatz 2, die gemäß den Anforderungen der Entscheidung 
2008/164/EG der Kommission ausgestellt wurden, bleiben ohne erneute 
Konformitätsbewertung bis zum Ablauf der ursprünglich festgelegten 
Gültigkeitsdauer gültig. Zur Erneuerung einer Bescheinigung muss nur dann eine 
neue Entwurfs- oder Baumusterprüfung vorgenommen werden, wenn im Anhang 
dieser Verordnung neue oder geänderte Anforderungen festgelegt worden sind. 

(4) Universaltoilettenmodule, die entsprechend den Anforderungen der Entscheidung 
2008/164/EG der Kommission geprüft wurden, müssen nicht erneut geprüft werden, 
wenn sie für Fahrzeuge eines bestehenden Baumusters gemäß dem 
Beschluss 2011/291/EU der Kommission [Verweis muss angepasst werden – neue 
Kommissionsverordnung wird im Oktober erlassen]5 bestimmt sind. 

Artikel 4 
Sonderfälle 

(1) Für die in Nummer 7.3 des Anhangs genannten Sonderfälle gelten die technischen 
Vorschriften, die in dem Mitgliedstaat, der die Inbetriebnahme des in dieser 
Verordnung behandelten Teilsystems genehmigt, angewandt werden, als die 
Bedingungen, die bei der Interoperabilitätsprüfung im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 
der Richtlinie 2008/57/EG erfüllt werden müssen. 

5 Beschluss 2011/291/EU der Kommission vom 26. April 2011 über eine technische Spezifikation für die 
Interoperabilität des Fahrzeug-Teilsystems „Lokomotiven und Personenwagen“ des konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. L 139 vom 26.5.2011, S. 1). 
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(2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission bis 
zum [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] folgende Informationen: 

a) die in Absatz 1 genannten technischen Vorschriften; 

b) die zur Anwendung der in Absatz 1 genannten nationalen Vorschriften 
durchzuführenden Konformitätsbewertungs- und Prüfverfahren; 

c) die gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG benannten Stellen, 
die mit der Durchführung der Konformitätsbewertungs- und Prüfverfahren in 
Bezug auf die in Nummer 7.3 des Anhangs genannten Sonderfälle beauftragt 
sind. 

Artikel 5 
Vorhaben in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium 

Gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 2008/57/EG übermittelt jeder Mitgliedstaat der 
Kommission binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine Liste der 
Vorhaben in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium, die in seinem Gebiet durchgeführt 
werden. 

Artikel 6 
Innovative Lösungen 

(1) Der technische Fortschritt kann innovative Lösungen erforderlich machen, welche 
den Spezifikationen im Anhang nicht entsprechen oder auf welche die 
Bewertungsmethoden im Anhang nicht angewandt werden können. 

(2) Innovative Lösungen können die Teilsysteme „Infrastruktur“ und „Fahrzeuge“ mit 
deren Teilen und Interoperabilitätskomponenten betreffen. 

(3) Wenn eine innovative Lösung vorgeschlagen wird, muss der Hersteller oder sein in 
der Union niedergelassener befugter Vertreter angeben, inwiefern sie von den 
jeweiligen Vorgaben der TSI im Anhang abweichen, und sie der Kommission zur 
Prüfung vorlegen. Die Kommission kann die Agentur zur Stellungnahme zu der 
vorgeschlagenen innovativen Lösung auffordern und gegebenenfalls einschlägige 
Interessenträger anhören. 

(4) Die Kommission gibt zu der vorgeschlagenen innovativen Lösung eine 
Stellungnahme ab. Fällt diese Stellungnahme positiv aus, werden die geeigneten 
funktionalen Spezifikationen und Schnittstellenspezifikationen sowie die 
Bewertungsmethode, die in der TSI benötigt werden, um die Verwendung dieser 
innovativen Lösung zu ermöglichen, ausgearbeitet und dann im Zuge des 
Überarbeitsverfahren in die TSI aufgenommen. Fällt die Stellungnahme negativ aus, 
darf die innovative Lösung nicht verwendet werden. 

(5) Bis zur Überarbeitung der TSI wird die positive Stellungnahme der Kommission als 
hinreichender Nachweis der Erfüllung der grundlegenden Anforderungen der 
Richtlinie 2008/57/EG betrachtet und kann als Grundlage für die Prüfung von 
Teilsystemen und Vorhaben verwendet werden. 
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Artikel 7 
Anlagenverzeichnis 

(1) Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass ein Anlagenverzeichnis erstellt und umgesetzt 
wird, um 

a) Zugänglichkeitsbarrieren festzustellen; 

b) den Nutzern Informationen bereitzustellen; 

c) die Fortschritte auf dem Gebiet der Zugänglichkeit zu überwachen und zu 
bewerten. 

(1) Die Agentur setzt federführend eine Arbeitsgruppe ein, die den Auftrag hat, einen 
Vorschlag für eine Empfehlung bezüglich der Mindeststruktur und Inhalte der für die 
Anlagenverzeichnisse zu erfassenden Daten zu unterbreiten. Die Agentur legt der 
Kommission eine Empfehlung vor, in der sie auf Inhalt, Datenformat, funktionale 
und technische Architektur, Betriebsart, Vorschriften für Dateneingabe und 
Datenabruf und Vorschriften für die Selbstbewertung und Benennung der für die 
Bereitstellung von Daten verantwortlichen Stellen eingeht. Zur Ermittlung der 
tragfähigsten Lösung müssen in der Empfehlung auch die geschätzten Kosten und 
die Vorteile aller in Betracht gezogenen technischen Lösungen berücksichtigt 
werden. Die Empfehlung muss einen Vorschlag für einen Zeitplan zur Erstellung der 
Anlagenverzeichnisse enthalten. 

(2) Auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Empfehlung wird Kapitel 7 des 
Anhangs gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2008/57/EG aktualisiert. 

(3) Die Anlagenverzeichnisse müssen zumindest Folgendes umfassen: 

a) öffentliche Bahnhofsbereiche, die für die Beförderung von Fahrgästen gemäß 
Nummer 2.1.1 des Anhangs bestimmt sind; 

b) Fahrzeuge gemäß Nummer 2.1.2 des Anhangs. 

(4) Das Anlagenverzeichnis wird mit Daten über neue Infrastrukturen und Fahrzeuge 
sowie über Erneuerungs- und Umrüstungsarbeiten an bestehenden Infrastrukturen 
und Fahrzeugen aktualisiert. 

Artikel 8 
Nationale Umsetzungspläne 

(1) Im Hinblick auf eine schrittweise Beseitigung aller festgestellten 
Zugänglichkeitsbarrieren nehmen die Mitgliedstaaten nationale Umsetzungspläne an, 
die zumindest die in Anlage C des Anhangs aufgeführten Informationen enthalten. 

(2) Die nationalen Umsetzungspläne beruhen auf bestehenden nationalen Plänen und, 
soweit vorhanden, auf dem in Artikel 7 genannten Anlagenverzeichnis oder auf 
anderen einschlägigen und verlässlichen Informationsquellen. 
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Die Mitgliedstaaten entscheiden über den Anwendungsbereich und die 
Geschwindigkeit der Umsetzung der nationalen Pläne. 

(3) Die nationalen Umsetzungspläne haben eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren 
und werden regelmäßig, mindestens aber alle fünf Jahre, aktualisiert. 

(4) Die nationalen Umsetzungspläne enthalten eine Strategie einschließlich einer 
Vorrangregelung mit Kriterien und Prioritäten, nach denen Bahnhöfe und Fahrzeuge 
zur Erneuerung oder Umrüstung ausgewählt werden. Diese Strategie wird in 
Zusammenarbeit mit Infrastrukturbetreiber(n), Bahnhofsbetreiber(n), 
Eisenbahnunternehmen und, falls nötig, anderen lokalen Behörden (auch lokalen 
Verkehrsbehörden) formuliert. Repräsentative Benutzerverbände, darunter solche, 
die behinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität vertreten, 
müssen dazu angehört werden. 

(5) Die in Absatz 4 genannte Vorrangregelung ersetzt in jedem Mitgliedstaat die 
Regelung in Anlage B des Anhangs, welche bis zur Annahme des nationalen 
Umsetzungsplans in dem betreffenden Mitgliedstaat gilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre nationalen Umsetzungspläne 
spätestens bis zum [Datum einfügen – 24 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung]. Die Kommission veröffentlicht die nationalen Umsetzungspläne und 
deren spätere Änderungen, die gemäß Absatz 9 notifiziert werden, auf ihrer Website 
und unterrichtet hiervon die Mitgliedstaaten über den durch die 
Richtlinie 2008/57/EG eingerichteten Ausschuss. 

(7) Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Notifizierungsprozesses erstellt die 
Kommission einen vergleichenden Überblick über die in den nationalen 
Umsetzungsplänen enthaltenen Strategien. Auf der Grundlage dieses Überblicks und 
in Zusammenarbeit mit dem in Artikel 9 genannten Beratungsgremium ermittelt sie 
gemeinsame Prioritäten und Kriterien für die weitere Umsetzung der TSI. Diese 
Prioritäten werden im Zuge des Überarbeitungsverfahrens gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie 2008/57/EG in Kapitel 7 des Anhangs aufgenommen. 

(8) Die Mitgliedstaaten überarbeiten ihre nationalen Umsetzungspläne entsprechend den 
in Absatz 7 genannten Prioritäten innerhalb von zwölf Monaten nach der Annahme 
der geänderten TSI. 

(9) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre in Absatz 8 genannten 
überarbeiteten nationalen Umsetzungspläne und alle in Absatz 3 genannten späteren 
Aktualisierungen ihrer nationalen Umsetzungspläne jeweils spätestens vier Wochen 
nach deren Annahme. 

Artikel 9 
Beratungsgremium 

(1) Die Kommission setzt ein Beratungsgremium ein, das sie bei der genauen 
Überwachung der Umsetzung der TSI unterstützt. Die Kommission führt den Vorsitz 
in diesem Beratungsgremium. 
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(2) Das Beratungsgremium wird spätestens zum [Datum einfügen – ein Monat nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung] eingesetzt und besteht aus: 

a) Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen wollen, 

b) repräsentativen Verbänden des Eisenbahnsektors, 

c) repräsentativen Benutzerverbänden, 

d) der Europäischen Eisenbahnagentur. 

(3) Das Beratungsgremium hat folgende Aufgaben: 

a) Überwachung der Entwicklung einer Mindestdatenstruktur für das 
Anlagenverzeichnis, 

b) Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Abschluss ihrer Anlagenverzeichnisse 
und Umsetzungspläne, 

c) Unterstützung der Kommission bei der Überwachung der Umsetzung der TSI, 

d) Erleichterung des Austauschs vorbildlicher Verfahren, 

e) Unterstützung der Kommission bei der Ermittlung gemeinsamer Prioritäten 
und Kriterien für die Umsetzung der TSI gemäß Artikel 8, 

f) ggf. Abgabe von Empfehlungen an die Kommission, insbesondere in Bezug 
auf eine bessere Umsetzung der TSI. 

(4) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten laufend über die Tätigkeiten des 
Beratungsgremiums über den durch die Richtlinie 2008/57/EG eingerichteten 
Ausschuss. 

Artikel 10 
Schlussbestimmungen 

Die vollständige Einhaltung dieser TSI ist obligatorisch für alle Vorhaben, die Finanzhilfen 
der Union für die Erneuerung oder Umrüstung von vorhandenen Fahrzeugen oder Teilen 
davon oder für die Erneuerung oder Umrüstung vorhandener Infrastrukturen, insbesondere 
Bahnhöfen oder Teilen davon oder Bahnsteigen oder Teilen davon, erhalten. 

Artikel 11 
Aufhebung 

Die Entscheidung 2008/164/EG wird mit Wirkung vom [1. Januar 2015] aufgehoben. 

Sie gilt jedoch weiterhin für 

a) Teilsysteme, die gemäß dieser Entscheidung genehmigt wurden; 
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b) Vorhaben für neue, erneuerte oder umgerüstete Teilsysteme, die sich zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieser Verordnung in einem fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadium befinden oder die Gegenstand eines laufenden Vertrags sind; 

c) Vorhaben für neue Fahrzeuge mit bestehendem Entwurf gemäß Nummer 7.1.2 des 
Anhangs dieser Verordnung. 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. Inbetriebnahmegenehmigungen aufgrund der TSI im Anhang 
dieser Verordnung können aber schon vor dem 1. Januar 2015 erteilt werden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 José Manuel Barroso 
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